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37. Sitzung des Gleichstellungsausschusses des StGB NRW am 20.11.2013 in Düsseldorf  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
beiliegend übersenden wir Ihnen die Vorberichte nebst endgültiger Tagesordnung für die o.a. 
Sitzung zur geflissentlichen Kenntnisnahme.  
 
Wir möchten Sie noch einmal daran erinnern, sich mit beigefügtem Rücksendebogen oder Online zur 
Sitzung anzumelden. Bisher liegen uns nur 9 Anmeldungen vor. Sofern Sie an der Sitzung nicht 
teilnehmen können, verständigen Sie bitte Ihre/n Stellvertreter/in. 
 
Wir wünschen eine gute Anreise. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 

 
Hans Gerd von Lennep 
 
 
 
Anlagen 
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ANMELDEVORDRUCK 

 

BITTE ZURÜCKSENDEN: FAX: 0211/4587-291 (Frau Evelin Daburger) 

 
An den 
Städte- und Gemeindebund NRW 
- Dezernat I/2 - 
Kaiserswerther Str. 199-201 
40474 Düsseldorf 
 
 
 
37. Sitzung des Gleichstellungsausschusses des StGB NRW 
am 20.11.2013 in Düsseldorf, StGB-Geschäftsstelle,  

Kaiserswerther Str. 199-201, 40474 Düsseldorf 

 

VOR-/NACHNAME: 

FUNKTION: 

STRASSE: 

PLZ/ORT: 

TELEFON: 

TELEFAX: 

E-MAIL: 

 

 
 
An der o.g. Sitzung nehme ich 
 

 teil 
 

 nicht teil. Bitte verständigen Sie Ihre Vertreterin/Ihren Vertreter. 
 

 Ich komme mit Fahrer 
 
 
 
 
__________________________ _________________________________ 
 (Datum) (Unterschrift) 
 



 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

T A G E S O R D N U N G 

37. Sitzung des Gleichstellungsausschusses des StGB NRW 

am 20.11.2013 in Düsseldorf 

 
1. Genehmigung der Niederschrift der 35. Sitzung vom 11.09.2012 in Köln 
 
2. Gleichstellungspolitik der Landesregierung 

BE: Ministerialdirigentin Claudia Zimmermann-Schwartz, Abteilung Emanzipation, 
MGEPA 

 
3. Novellierung des Landesgleichstellungsgesetzes 

BE: Ministerialdirigentin Claudia Zimmermann-Schwartz, Abteilung Emanzipation, 
MGEPA 

 
4. Inklusion 
 BE: Vertreter/in der Geschäftsstelle 
 
5. Flexibilisierungsbedarf beim Offenen Ganztag 
 BE: Vertreter/in der Geschäftsstelle 

 
6. Sachstand U3–Ausbau 
 BE: Vertreter/in der Geschäftsstelle 
 
7. Reform KiBiz 
 BE: Vertreter/in der Geschäftsstelle 
 
8. Verschiedenes 
 
9. Zeit und Ort der nächsten Sitzung 
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2.1. Beschlussvorschlag: 
 
 

Der Gleichstellungsausschuss wird um Diskussion gebeten. 
 
 
2.2.  Begründung: 
 

Bereits in der letzten Sitzung des Gleichstellungsausschusses am 11.09.2012 hatte 
sich der Ausschuss mit den frauen- und gleichstellungspolitischen Aussagen im Koa-
litionsvertrag der neuen Landesregierung beschäftigt. Die entsprechenden Passagen 
des Koalitionsvertrages sind diesem Vorbericht nochmals als Anlage beigefügt. Mi-
nisterialdirigentin Claudia Zimmermann-Schwartz, Abteilungsleiterin der Abteilung 
Emanzipation im Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter NRW, 
wird zu den Schwerpunkten der Landesregierung in der Gleichstellungspolitik vor-
tragen. 

 

_ 
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3.1. Beschlussvorschlag: 

 
Der Ausschuss wird um Diskussion gebeten. 
 

3.2. Begründung: 
 

Bereits in der letzten Sitzung des Gleichstellungsausschusses hatte die Geschäftsstelle über 
die Pläne der Landesregierung zur Novellierung des LGG berichtet. Der Ausschuss hatte fol-
genden Beschluss gefasst: 
 
„Der Gleichstellungsausschuss stimmt dem Vorhaben der Landesregierung zur Novellierung 
des Landesgleichstellungsgesetzes zu. Der Gleichstellungsausschuss erwartet die Festle-
gung einer Bemessungsgrundlage für die personelle Ausstattung der Gleichstellungsstelle 
vor Ort, damit diese tatsächlich ihre gesetzlichen Aufgaben wahrnehmen können.“  
 
Das MGEPA strebt eine Novellierung an, mit der sich der öffentliche Dienst als Vorreiter in 
Sachen Gleichstellung zurück melden soll. Dies bedeutet jedoch nicht ein Reparieren an ein-
zelnen Stellen des Landesgleichstellungsgesetzes, sondern vielmehr eine innovative Novel-
lierung. Schwerpunkte der Novellierung sollen sein: 

 
•  Frauen in Führungspositionen 

 
Hier bestehen Überlegungen im MGEPA zu einem rechtspolitischen Vorstoß für ei-
ne andere Form der Quote, wie z.B. einer Zielquote. Die Möglichkeiten hierzu wer-
den durch ein Rechtsgutachten geprüft. 
 

•  Geschlechtsparitätische Gremienbesetzung 
 
Auch hier sollen die rechtlichen Möglichkeiten im Rahmen eines Gutachtens ausge-
lotet werden.In Anbetracht der Gremienvielfalt ist eine Konzentration auf einige 
wichtige Gremien angedacht. 
 

•  Gleichstellungsbeauftragte (Rollenklarheit und Verfestigung ihrer Position) 
 
Zu diesem Themenkomplex hat das MGEPA unter Leitung von Frau Zimmermann-
Schwartz zwischenzeitlich eine Projektgruppe gebildet, die sich unter Hinzuziehung  

 

 

_ 
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von externer Expertise mit der Rolle und den Rechten der Gleichstellungsbeauf-
tragten beschäftigen und den Novellierungsprozess begleiten soll. Folgende Frage-
stellungen sollen in der Projektgruppe diskutiert werden: 
 
-  Welche Regelungen erleichtern der Gleichstellungsbeauftragten ihre Arbeit? 
-  Wie kann ihre Qualifikation und ihr Ansehen gestärkt werden?  
-  Was ist rechtlich möglich, was muss politisch geregelt werden? 
 
Auch hier soll nachAuffassung des MGEPA die Linie gelten: Lieber weniger Regelun-
gen, die tatsächlich angewendet und Wirkung entfalten, als viele Regelungen, die 
Absichtserklärung bleiben und nicht beachtet werden. 

 
Die Projektgruppe besteht aus Vertreterinnen der kommunalen Spitzenverbände, 
der LAG, der Hochschulen, Gewerkschaften sowie der unmittelbaren und mittelba-
ren Landesverwaltung und hat bereits dreimalgetagt. 

 
Die Berichterstatterin wird über den Stand und das weitere Vorgehen berichten. 
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4.1. Beschlussvorschlag: 
 

Der Gleichstellungsausschuss nimmt den Sachstand zur Kenntnis. 
 
 
4.2 Begründung: 
 

Der Vorbericht zu TOP 4 der (ausgefallenen) 36. Sitzung des Gleichstellungsausschus-
ses enthält eine ausführliche Darstellung der Entwicklungen und eine Bewertung des 
Gesetzentwurfs. Auf diesen Vorbericht wird zur Vermeidung von Wiederholungen 
verwiesen und im Folgenden daran angeknüpft. Das Präsidium wird sich am 
15.11.2013 mit der Angelegenheit und insbesondere mit den derzeitigen Verhand-
lungen befassen. Daher wird auch ein Teil der Darstellung für das Präsidiums wieder-
gegeben. 
 

4.2.1 Anhörung zum Gesetzentwurf und Gutachten über die kommunalen Folgekosten 
 

Am 5. und 6. Juni hat der Schulausschuss des Landtages eine umfangreiche Anhö-
rung zum 9. Schulrechtsänderungsgesetz durchgeführt. Neben zahlreichen anderen 
Sachverständigen haben hierbei auch die kommunalen Spitzenverbände zum Ge-
setzentwurf Stellung genommen und dabei u. a. die schon im Vorbericht zur 36. Sit-
zung dargestellte Kritik deutlich gemacht. Die schriftliche Stellungnahme der kom-
munalen Spitzenverbände ist in einer Kurzfassung als Anlage 1 beigefügt. Auch von 
Seiten der anderen Sachverständigen wurde in der Anhörung recht deutliche Kritik 
am Gesetz geäußert. Dabei ging es seitens der Vertreter der Kommunen und der 
Lehrerverbände im Wesentlichen um fehlende Standards und Qualitätsaussagen, 
sowie fehlende Ressourcen und seitens der Selbsthilfeverbände um eine zu langsa-
me Umsetzung der schulischen Inklusion.  
 

 Obwohl nach dem Konnexitätsausführungsgesetz die Verpflichtung zur Erstellung 
einer Kostenfolgeabschätzung eindeutig bei der Landesregierung lag, hat sie den 
kommunalen Spitzenverbänden im Verlauf der Diskussion um das Gesetz wieder-
holt vorgeworfen, keine konkreten Zahlen zu den kommunalen Folgekosten der 
schulischen Inklusion zu liefern. Am 15.07.2013 haben die Präsidenten der kommu-
nalen Spitzenverbände schließlich ein von den Verbänden in Auftrag gegebenes bil-
dungsökonomisches Gutachten eines Gutachterteams um Prof. Dr. Kerstin Schnei-
der und Prof. Dr. Horst Weishaupt vorgestellt. Dieses untersucht exemplarisch an-
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hand der kreisfreien Stadt Essen und des Kreises Borken mit den kreisangehörigen 
Städten und Gemeinden die kommunalen Folgekosten der schulischen Inklusion. Als 
Anlage 2 ist eine Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse beigefügt. Das 
ausführliche Gutachten kann der Anlage 1 zum Schnellbrief 131/2013 vom 
15.07.2013 entnommen werden. Als Ergebnis kann festgehalten werden, dass es je-
denfalls deutlich zu einer Überschreitung der im Rahmen der Konnexitätsprüfung 
maßgeblichen „Bagatellgrenze“ von ca. 4,5 Mio. € landesweit kommen wird. Schon 
alleine in der Stadt Essen werden Folgekosten in Höhe eines Mehrfachen dieses 
Wertes erwartet. Die Methode des Gutachtens ist auf die anderen Kommunen in 
NRW übertragbar und belegt damit auch, dass eine Kostenfolgeabschätzung me-
thodisch möglich ist. Dies war im Verlauf der Auseinandersetzungen auch vom Land 
bestritten worden. 

 
 Die Landesregierung hat die Feststellungen des Gutachtens zurückgewiesen und ist 

der Auffassung, es vermittle kein realistischen Bild der kommunalen Folgekosten der 
schulischen Inklusion und basiere auf falschen Annahmen. Leider hat die Landesre-
gierung trotz dieser Kritik erneut keine eigenen Annahmen für die Umsetzungs-
standards mitgeteilt. Als Anlage 3 ist die Kritik des Schulministeriums in Form einer 
Landtagsvorlage und als Anlage 4 eine Stellungnahme der kommunalen Spitzenver-
bände beigefügt.  

 
 
4.2.2 Verhandlungen über die Konnexitätsrelevanz und die kommunalen Folgekosten 
 

Trotz der Öffnung für weitere Gespräche im Präsidiumsbeschluss vom 13.03.2013 - 
der Ministerin Löhrmann am selben Tag übermittelt worden ist - kam es bis zum 
06.09.2013 zu keinen weiteren Verhandlungen mit der Landesregierung über das 9. 
Schulrechtsänderungsgesetz. An diesem Tag telefonierte die Schulministerin mit 
den drei Hauptgeschäftsführern der kommunalen Spitzenverbände. In diesen Tele-
fonaten wurde als Angebot der Ministerin die Ergänzung der Berichtspflicht in Art. 4 
des Gesetzes um die bereits in der Gesetzesbegründung angesprochene Untersu-
chung der Folgekosten angesprochen.  
 
Der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion Römer kontaktierte die Hauptgeschäfts-
führer der kommunalen Spitzenverbände am 10.09.2013 und bat um weitere Ge-
spräche über etwaige Kompromissmöglichkeiten. Um für diese Gespräche weitere 
Zeit zu gewinnen, verschob der Landtag die Verabschiedung des Gesetzes vom Sep-
tember- auf das Oktoberplenum. Verhandelt wurde über die Einrichtung einer Ar-
beitsgruppe zur gemeinsamen Untersuchung der Konnexitätsrelevanz und der 
kommunalen Folgekosten des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes. Lange blieb dabei 
der schon seit Beginn der Auseinandersetzung um das Gesetz bestehende Dissens 
bestehen, ob eine solche Arbeitsgruppe von beiden Seiten ergebnisoffen geführt 
werden müsse und ob Voraussetzung die vorherigen Anerkennung der grundsätzli-
chen Konnexitätsrelevanz im Gesetzgebungsverfahren sei. Unmittelbar vor der Ver-
abschiedung des Gesetzes verständigten sich die Verhandlungspartner darauf, dass 
im angedachten Prozess von Seiten der Landesregierung die ausdrückliche Möglich-
keit einer Änderung der Position hinsichtlich der Konnexitätsrelevanz zugestanden 
wird, die kommunalen Spitzenverbände aber auf eine vorherige Anerkennung noch 
vor der Verabschiedung verzichten. Für diese auf den Gesetzesbeschluss folgenden 
Verhandlungen wurde ein festes Zeitfenster bis zum 31.01.2014 definiert. Dies ist 
wichtig, um nicht bei einem etwaigen Scheitern weitere Zeit bis zur gerichtlichen 
Klärung der Konnexitätsrelevanz zu verlieren und den Kommunen dadurch Klarheit 
über die Rahmenbedingungen für die Umsetzung der schulischen Inklusion zu ver-
schaffen. Auf dieser Grundlage wurde mit einem Änderungsantrag der Koalitions-
fraktionen vom 15.10.2013 (Drs. 16/4217) der Artikel 4 des 9. Schulrechtsände-
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rungsgesetzes im Hinblick auf das angedachte gemeinsame Verfahren umgeschrie-
ben. 

 
Es gelang allerdings nicht, bis zur Verabschiedung des Gesetzes am 16.10.2013 ei-
nen fertigen Vereinbarungstext über den weiteren Prozess auszuhandeln. Es wurde 
allerdings ein Konsens über die Möglichkeit einer solchen nachgelagerten Untersu-
chung der Konnexitätsrelevanz festgestellt. Seit der Gesetzesverabschiedung wird 
nun versucht, eine konkrete schriftliche Vereinbarung über die Ausgestaltung des 
nun folgenden Prozesses zu erreichen.  
 
Die Geschäftsstelle wird in der Sitzung zur weiteren Entwicklung und den Einzelhei-
ten mündlich vortragen.  

 
4.2.3 Entschließungsantrag der Koalition zur weiteren Umsetzung der schulischen  

Inklusion 
 

Gemeinsam mit dem 9. Schulrechtsänderungsgesetz hat der Landtag am 16.10.2013 
auch einen Entschließungsantrag der Koalitionsfraktionen mit dem Titel „NRW auf 
dem Weg zur inklusiven Schule – den Prozess sorgsam und zielgerichtet gestalten“ 
(Drs. 16/4218, Anlage 5) beschlossen. Nach einer Schilderung des bisherigen Weges 
hin zur schulischen Inklusion aus Sicht der Landesregierung enthält der Entschlie-
ßungsantrag Aussagen zur weiteren Umsetzung. Dabei wird eine stärkere Rolle der 
Schulämter in der Koordination und Beratung (z. B. durch die Inklusionskoordinato-
rinnen und –koordinatoren in den Schulämtern), eine Zuweisung der Aufgabe der 
Vernetzung der Schulen mit Gemeinsamem Lernen untereinander und mit den Ju-
gendhilfeträgern an die Schulämter, der Einsatz von Inklusionsfachberaterinnen und 
–beratern in den Schulamtsbezirken zur Sicherung der sonderpädagogischen Fach-
lichkeit (z.B. durch Vernetzung und Unterstützung in Absprache mit den Kompetenz-
teams), eine bessere Verzahnung unterschiedlicher Unterstützungsleistungen für 
Kinder und der Kostenträger in ihrer Arbeit und eine transparente Verteilung der Leh-
rerstellen für sonderpädagogische Förderung auf die Schulen nicht nur anhand der 
Schülerzahlen, sondern auch unter Betrachtung des sozialen Umfelds einer Schule 
und unter Berücksichtigung der besonderen Belastungen in den Schulen, in denen 
schon länger Gemeinsames Lernen besteht und die damit oft um Hospitationsmög-
lichkeiten ersucht werden, eingefordert. Im Entschließungsantrag wird die Landesre-
gierung auch aufgefordert, diagnostische Verfahren auszuwerten und erfolgreiche 
Ansätze modellbildend auszugestalten. Dies greift die Kritik am bisher noch nicht 
sichtbaren Ersatz für die in großem Maße wegfallenden Verfahren zur förmlichen 
Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs auf. Bei den mehrfach im Ent-
schließungsantrag angesprochenen Vernetzungsaktivitäten soll u.a. den Regionalen 
Bildungsnetzwerken eine stärkere Rolle zukommen. Aufgegriffen wird die Forderung 
der Bildungskonferenz, die Übergänge zwischen Kita und Schule und bei Schulwech-
seln im Hinblick auf die Beratungsfunktion und den Bildungsauftrag der Institutionen 
besser auszugestalten.  
 

 Bislang hat sich die Landesregierung mit Aussagen zur weiteren Umsetzung der schu-
lischen Inklusion zurückgehalten. Stets wurde allerdings betont, dass es sich beim 9. 
Schulrechtsänderungsgesetz nur um ein erstes Gesetz hierzu handele. Dieser Ent-
schließungsantrag gibt nun weitere Einblicke in zukünftige Bausteine. Diese gehen 
insbesondere mit der Forderung nach besserer Verzahnung verschiedener Unterstüt-
zungsleistungen deutlich über den Kernbereich der Schulpolitik hinaus und berühren 
mit der Stärkung der Rolle der Regionalen Bildungsnetzwerke auch die Aufgabenver-
teilung innerhalb der kommunalen Familie. Für eine tiefergehende Bewertung einzel-
ner Ansätze muss allerdings wohl die konkrete Ausgestaltung im weiteren Verlauf 
abgewartet werden. 









































































































S. 1 v. 2  Vorbericht zu TOP 5 der 37. Sitzung des Gleichstellungsausschusses am 20.11.2013 in Düsseldorf  

 

 
   Städte- und Gemeindebund NRW•Postfach 10 39 52•40030 Düsseldorf 

 
Vorbericht zur 
37. Sitzung des Gleichstellungsausschusses 
am 20. November 2013 in Düsseldorf 
 
Zu Punkt 5 der TO: 
Flexibilisierung der Offenen Ganztagsschule 
 
BE: Referent Robin Wagener, Geschäftsstelle 

Postfach 10 39 52•40030 Düsseldorf 
Kaiserswerther Straße 199-201 
40474 Düsseldorf  
Telefon 0211•4587-1 
Telefax 0211•4587-211 
E-Mail: kommunen-in-nrw.de 
Internet: www. kommunen-in-nrw.de 
 
Aktenzeichen: IV/2 211-38/3 wa 
zuständig: Referent Wagener 
Durchwahl: 0211•4587-236 
 
5. November 2013 
 

 
 
5.1. Beschlussvorschlag: 
 

Entweder: 
 

a.  Der Gleichstellungsausschuss lehnt eine weitere Flexibilisierung der Teilnah-
meverpflichtung am Offenen Ganztag ab. Die Durchführung eines qualitativ 
hochwertigen Bildungsangebots und die notwendige Planungssicherheit für 
Kommunen und Träger erfordern eine verbindliche Teilnahme der freiwillig 
angemeldeten Kinder am Ganztagsangebot. 

 
oder: 

 
b.  Der Gleichstellungsausschuss hält eine Flexibilisierung der Teilnahmever-

pflichtung am Offenen Ganztag für sinnvoll. Bei der Ausgestaltung des Offe-
nen Ganztags als Bildungs- und Betreuungsangebot sind auch die Elternwün-
sche und die Möglichkeit anderweitiger familiärer und gesellschaftlicher Be-
teiligung der Kinder zu berücksichtigen. Hierbei ist allerdings beispielsweise 
mit einem flexiblen Tag in der Woche und verbindlichen Absprachen vor Ort 
sicherzustellen, dass die Gruppenzusammensetzungen nicht völlig zufällig 
werden und eine verlässliche Planung der Angebote möglich bleibt. 

 
 
5.2 Begründung: 
 

Die Offene Ganztagsschule in Nordrhein-Westfalen verfolgt zwei Zielrichtungen: Ei-
nerseits dient sie als Betreuungsangebot der besseren Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie und andererseits handelt es sich bei ihr um ein Bildungsangebot, das der 
Chancengleichheit und Förderung von Kindern dienen soll.  

 
Auch wenn sie sich nicht voneinander trennen lassen und auch nicht gegeneinander 
ausgespielt werden sollten, ergeben sich aus diesen beiden Zielen doch unterschiedli-
che und teilweise schwer miteinander harmonisierbare Anforderungen. Gerade die 
Diskussion um die Flexibilisierung der Teilnahmeregelung für die Offene Ganztags-
schule verdeutlicht dieses Spannungsfeld. Auch aus Sicht der Eltern gibt es keine ein-
heitlich artikulierten Wünsche zur Flexibilisierung der Teilnahme.  
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Laut dem 3. Bildungsbericht Ganztagsschule des Ministeriums für Schule und Weiter-
bildung ergaben Elternbefragungen, dass die Flexibilisierungswünsche für die Teil-
nahme an der Offenen Ganztagsschule stark abhängig von der Familien- und Er-
werbssituation der Eltern und von der wahrgenommenen Qualität der Bildungsange-
bote im Ganztagsbereich sind (Bildungsbericht Ganztagsschule NRW, S. 37 f.). 

 
 Die rechtlichen Rahmenbedingungen sehen für die Offene Ganztagsschule eine 

grundsätzliche Teilnahmeverpflichtung an 5 Tagen in der Woche bis 16.00 Uhr, min-
destens aber bis 15.00 Uhr vor. 

 
 Anfragen aus Mitgliedskommunen sowie die landespolitische Debatte bringen eine 

Positionierung zur Notwendigkeit einer Flexibilisierung dieser Regelungen immer 
wieder auf die Tagesordnung. Bislang gibt es kein verbandliches Meinungsbild hierzu. 
So erfolgte auf einen FDP-Antrag zur Flexibilisierung der Teilnahmeregelungen eine 
eher offen gehaltene Stellungnahme der Geschäftsstelle (Antrag und Stellungnahme 
sind zur weiteren Darstellung der Argumente als Anlagen beigefügt). 

 
 Der Bildungsausschuss des Deutschen Städte- und Gemeindebundes hat in seiner 

jüngsten Sitzung eine klare Priorität auf den Aspekt des Bildungsangebots gegenüber 
der Betreuungskomponente gelegt. Auch der Städtetag NRW spricht sich mit dieser 
Begründung gegen eine weitere Flexibilisierung der Teilnahmeverpflichtung aus. Aus 
den Reihen der Mitgliedschaft werden unterschiedliche Positionen an die Geschäfts-
stelle herangetragen. In der Runde der Schulverwaltungsamtsleiterinnen und -
amtsleiter wurde zwar mit großer Mehrheit für eine Beibehaltung der bisherigen Re-
gelungen argumentiert, gleichzeitig wurde auch hier deutlich, dass gerade in eher 
ländlichen Kommunen der Elternwille oft in die andere Richtung geht. 

 
 Derzeit besteht keine weitere konkrete Notwendigkeit für eine sofortige Positionie-

rung. Allerdings ist angesichts immer wieder eingehender Anfragen zu dieser Thema-
tik (gerade auch im Hinblick auf Unsicherheiten bezüglich der Auswirkungen der Prü-
fungen durch die GPA) und der bisher nicht vorhandenen Beschlusslage eine Gremi-
enberatung hierzu sinnvoll. Für die Frühjahrssitzung ist hierzu auch eine Behandlung 
im fachlich zuständigen Schul-, Kultur- und Sportausschuss des Verbandes vorgese-
hen. 
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6.1. Beschlussvorschlag:  

 
 Der Ausschuss begrüßt eine Bundesratsinitiative des Landes Nordrhein-Westfalen mit dem 

Ziel, die Fristen nach dem Gesetz über die Finanzierungshilfen des Bundes zum Ausbau der Ta-
gesbetreuung für Kinder in einem ausreichenden Volumen deutlich zu verlängern. 

 
6.2.  Begründung:  
 

 Aus dem Bereich Jugendhilfe ist der U3-Ausbau nach wie vor eines der zentralen Themen, mit 
denen sich die kommunalen Spitzenverbände intensiv auseinandersetzen. Die Geschäftsstelle 
informiert nachfolgend über aktuelle Gerichtsentscheidungen zum U3-Ausbau, zur Umfrage 
der Geschäftsstelle und zur Bundesratsinitiative des Landes NRW im Hinblick auf die Änderung 
des Gesetzes über Finanzierungshilfen des Bundes zum Ausbau der Tagesbetreuung für Kin-
der. 

 
Bundesverwaltungsgericht 

 
 Das Bundesverwaltungsgericht hat am 12.09.2013 entschieden (Az.: 5 C 35.12), dass ein Kind, 

dessen Rechtsanspruch auf Schaffung eines Kindergartenplatzes nicht erfüllt wird, unter be-
stimmten Voraussetzungen einen Anspruch auf Erstattung der Aufwendungen hat, die für sei-
ne Unterbringung in einer privaten Kindertagesstätte hätten aufgewendet werden müssen 
(Anlage 1). 

 
 Im Streitfall ging es um den Ersatz der Aufwendungen, die durch die Unterbringung der da-

mals zweijährigen Tochter in der Kinderkrippe einer privaten Elterninitiative von April bis Ok-
tober 2011 entstanden waren. Die Eltern hatten die Tochter dort betreuen lassen, weil die be-
klagte Stadt Mainz während dieser Zeit keinen Krippenplatz hat zur Verfügung stellen können.  

 
 Die Angelegenheit ist inzwischen in dritter Instanz entschieden. Das Bundesverwaltungsge-

richt ist zu dem Ergebnis gekommen, dass das Oberverwaltungsgericht zutreffenderweise ei-
nen Aufwendungserstattungsanspruch für einen selbst beschafften Platz angenommen hat. 
Der Anspruch aus § 36 a Abs. 3 SGB VIII verleihe einen Anspruch auf Aufwendungsersatz, wenn 
bestimmte Ansprüche auf Jugendhilfeleistungen nicht erfüllt würden. Der Anspruch auf Über-
nahme der erforderlichen Aufwendungen setze voraus, dass der Leistungsberechtigte den Trä-
ger der öffentlichen Jugendhilfe vor der Selbstbeschaffung über den Bedarf rechtzeitig in 
Kenntnis gesetzt habe, die Voraussetzungen für die Gewährleistung der Leistung vorgelegen 
haben und die Deckung des Bedarfs keinen zusätzlichen Aufschub geduldet habe. 

 

 

_ 
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 Aus Sicht der Geschäftsstelle war die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zu erwar-

ten. Sie setzt der Selbstbeschaffung von Leistungen bei U3-Plätzen Grenzen. Zwingende Voraus-
setzung für eine Kostenerstattung muss eine vorherige Geltendmachung des Betreuungsan-
spruchs gegenüber dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe sein, denn die vorrangige 
Inanspruchnahme zumutbaren Primärrechtsschutzes ist ein allgemeines staatshaftungsrechtli-
ches Dogma. Dies hat zur Folge, dass die Inanspruchnahme eines Platzes bzw. der Bedarf früh-
zeitig angemeldet werden muss.  

 
Umfrage 

 
 Die Geschäftsstelle hat die vor einigen Monaten zum U3-Ausbau durchgeführte Umfrage zwi-

schenzeitlich erneut durchgeführt, um auf eine aktuelle Datengrundlage zurückgreifen zu kön-
nen. An der im August/September 2013 durchgeführten Umfrage, an der Kommunen mit einem 
Jugendamt um Teilnahme gebeten wurden, haben sich 74 von 140 Kommunen beteiligt.  

 
 69 Jugendämter haben angegeben, der Bedarf an U3-Plätzen in Tageseinrichtungen und Tages-

pflege könne aktuell gedeckt werden. Lediglich fünf Jugendämter haben mitgeteilt, dass Plätze 
fehlen. 

 
 In keiner der antwortenden Kommunen sind derzeit Klageverfahren zum U3-Ausbau anhängig. 

Nach den in der Geschäftsstelle vorliegenden Informationen sind bei den Gerichten, vor allem 
beim Verwaltungsgericht Köln, gleichwohl Klagen anhängig, die allerdings nach aktuellen In-
formationen ausschließlich den großstädtischen Raum betreffen. 

 
 In der Umfrage des Städte- und Gemeindebundes NRW ist auch nach Ausbauplanungen gefragt 

worden. Bis zum 01.08.2014 planen die Jugendämter, in ihrem Zuständigkeitsbereich 2.118 zu-
sätzliche Plätze in Tageseinrichtungen sowie 678 Plätze in Tagespflege zu schaffen. 

 
Bundesratsinitiative des Landes NRW 

 
 Der Bund hat sich in den vergangenen Jahren im Rahmen der Investitionsprogramme „Kinder-

betreuungsfinanzierung“ 2008 bis 2013 und „Kinderbetreuungsfinanzierung“ 2013 bis 2014 im 
Bereich des investiven U3-Ausbaus engagiert. Bezogen auf das 1. Kinderbetreuungsfinanzie-
rungsprogramm des Bundes ist ein Abschluss der Investitionen bis zum 31.12.2013 und eine 
Mittelabrufung bis zum 30.06.2014 festgeschrieben worden. Für die Mittel aus dem Programm 
Kinderbetreuungsfinanzierung 2013 bis 2014 wurden die Fristen auf den 31.12.2014 (Abschluss 
der Investitionen) und dem 31.10.2015 (Mittelabruf) festgesetzt. 

 
 Von Seiten der Mitgliedskommunen erhalten die kommunalen Spitzenverbände seit längerem 

die Rückmeldung, dass die gesetzten Fristen viel zu eng gesetzt sind. Die kommunalen Spitzen-
verbände sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene haben sich daher bereits mehrfach ge-
genüber dem Bund dafür eingesetzt, dass die Fristen verlängert werden müssen. Der Bund hatte 
dies längere Zeit mit der Begründung abgelehnt, dass die Fristen nicht disponibel seien.  

 
 Zwischenzeitlich ist Bewegung in die Angelegenheit gekommen: Offenbar haben sich die Ju-

gendminister mit dem Bund auf eine mögliche Fristverlängerung geeinigt. Problematisch ist in-
soweit, dass eine solche Fristverlängerung nur im Wege der Änderung des Gesetzes über die Fi-
nanzierungshilfen des Bundes zum Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder möglich ist. Nach 
Mitteilung des Jugendministeriums NRW beabsichtigt das Land Nordrhein-Westfalen, einen Ge-
setzesantrag zur Änderung des Gesetzes über Finanzierungshilfen des Bundes und zum Ausbau 
der Tagesbetreuung für Kinder in den Bundesrat einzubringen. Nach Mitteilung des Ministeri-
ums sieht der Gesetzentwurf vor, die Fristen zum Abschluss der Investition und die damit ver-
bundenen Fristen zum Mittelabruf zu öffnen. 

 
 Die kommunalen Spitzenverbände haben dies zum Anlass genommen, die NRW Landesgruppen 

im Bundestag um Unterstützung der Gesetzesänderung gebeten (vgl. Anlage 2). 
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7.1 Beschlussvorschlag:  
 

Kenntnisnahme und Diskussion 
 
7.2 Begründung:  
 

Die Reform des Kinderbildungsgesetzes (2. Stufe) ist bereits seit längerem Gegstand der Dis-
kussion, die auch vom Ausschuss intensiv begleitet worden ist. Nach den der Geschäftsstelle 
vorliegenden Informationen stehen sowohl für die 1. als auch die 2. Stufe landesseitige Mittel 
in Höhe von 390 Millionen Euro zur Verfügung, wobei für die 1. Stufe 290 Millionen Euro in Ab-
zug zu bringen sind. Somit steht für die Reformstufe 2 ein Betrag des Landes von jährlich 100 
Millionen Euro bereit. Diese nicht unerhebliche Summe relativiert sich, wenn man bedenkt, 
dass im System KiBiz Landesmittel in Höhe von über 4 Mrd. Euro enthalten sind. Damit würde 
das Land seine Leistungen für den Bereich KiBiz im Rahmen der Reformstufe 2 um rd. 2,5 % 
steigern. 

 
Inhaltlich werden aktuell folgende Punkte diskutiert: 

 
• Schärfung des Bildungsbegriffs im Elementarbereich und damit verbundene Erhöhung der 
  Stadtteilen (ca. 20%) stärker als bislang zu fördern, 

 
• zusätzliche Mittel für die Mittagsverpflegung der Kindertagesbetreuung, 

 
• Einführung einer 6-monatigen Bearbeitungsfrist für Anträge auf einen U3-Platz  
 sowie 
 
• die Erhöhung der gesetzlichen Dynamisierung des § 19 Abs. 2 KiBiz von derzeit 1,5 auf 2%. 

 
Beim letzten Punkt stellt sich die Frage, ob eine solche Anhebung konnexitätsrelevant ist. Zwi-
schen Jugendministerium NRW und kommunalen Spitzenverbänden wird aktuell überlegt, 
diese Frage rechtsgutachterlich klären zu lassen.  
 
Zweifel an der Konnexitätsrelevanz sind deshalb angebracht, weil fraglich ist, ob durch die An-
passung der Dynamisierungsregelung eine neue Aufgabe übertragen oder eine bestehende 
erweitert wird, die kommunale Seite aber aufgrund des Finanzierungssystems mit über 50% 
beteiligt wäre.  
 

 

 

_ 
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 Nach den der Geschäftsstelle vorliegenden Informationen soll die Verbändeanhörung zur 
KiBiz-Reform (2. Stufe) am 15. November 2013 beginnen. Über den aktuellen Sachstand wird in 
der Sitzung berichtet. 
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